


STREIT 3 / 97 

Das Gericht ist davon überzeugt, daß die Polizei 
im Zusammenhang mit der Festnahme der Klägerin 
im ovember 1994 ihr gegenüber massiv in deren 
körperliche Integrität eingegriffen hat. Daß die Klä­
gerin diese Vorgänge bei ihrer Anhörung im behörd­
lichen Verfahren noch nicht schildern konnte, srehr 
der Glaubwürdigkeit hinsichtlich des gewaltsamen 
sexuellen Eingriffs durch die Polizei nicht entgegen. 
Die Unfähigkeit der Klägerin, den Vorfall schon bei 
ihrer Anhörung zu schildern, steht in einem ursäch­
lichen Zusammenhang mir dem sexuellen Übergriff. 
Bei einem derartig schweren Übergriff gegenüber 
einer Frau ist es nämlich nur verständlich, wenn die 
betroffene Person versucht, diese Vorfälle zu verdrän­
gen, so daß dabei eine erhebliche psychische Sperre 
besrehr, die vorgefallenen Handlungen zu schildern. 
Dies gilt insbesondere bei Frauen moslemischen 
Glaubens, die daneben noch damit zu rechnen ha­
ben, daß sie ihre Ehemänner aufgrund der Vorfälle 
verstoßen könnten. Hinzu kommt, daß sich das Ge­
richt aufgrund des persönlichen Eindrucks von der 
Klägerin in der mündlichen Verhandlung davon 
überzeugt hat, daß es ihr äußerst schwerfallr, die 
Erlebnisse wiederaufleben zu lassen. Sie hat auch, 
nachdem sie sich schließlich dazu durchgerungen 
hat, über die Vorfalle zu berichten, diese wider­
spruchsfrei dargetan; sie hat insbesondere-von emo­
tionalen Ausbrüchen abgesehen - versucht, Übertrei­
bungen zu vermeiden. 

Das Gericht ist ferner davon überzeugt, daß die 
sexuellen Übergriffe auf die Klägerin auch eine pol i­
rische Verfolgung darstellen. Auch wenn es bei Haus­
durchsuchungen und Festnahmen durch die Polizei 
immer wieder zu Exzessen kommt, von denen nicht 
nur albanische Volkszugehörige betroffen sind, kann 
dies - nach Überzeugung des Gerichts - nicht bei 
sexuellen Übergriffen gegenüber albanischen Frauen 
gelten. Die serbischen Polizisten nutzen nämlich 
hierbei zum einen die Einschüchrerungspolirik des 
Staates gegenüber der albanischen Bevölkerungs­
gruppe aus, ZLim anderen die besondere Situation der 
moslemischen Frauen, die bei Bekannrwerden derar­
tiger Vorfälle auch noch erhebliche Schwierigkeiten 
von ihren Angehörigen bzw. ihren Ehemännern er­
halten. 

Die Vergewaltigung der Klägerin im Zusammen­
hang mir ihrer Festnahme stellt demnach nicht nur 
eine Exzeßhandlung von Polizisten dar, vielmehr 
müssen diese Handlungen dem Staat zugerechnet 
werden, da in dem hier konkret vorliegenden Einzel­
fall von der Würdigung aller Gesamtumstände nur 
von einer eingeschränkten Bereitschaft des serbischen 
Staates ausgegangen werden kann, die durch die Po­
lizisten begangene Straftat ZLI verfolgen (vgl. hierzu 
auch OVG ordrhein-Wesrfalen, Urt. v. 7. 6. 1995, 
Az.13A4154/93.A). 
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Die sonach vorverfolgr ausgereiste Klägerin ist 
auch für den Fall einer Rückkehr in ihre Heimat vor 
erneuter Verfolgung nicht hinreichend sicher, da 
nicht ausgeschlossen werden kann, daß die Klägerin 
im Falle der Rückkehr in ihre Heimat erneut von der 
serbischen Polizei festgenommen wird und ihr erneut 
sexuelle Übergriffe drohen, rnmal auch ihr Ehe­
mann, als ehemaliger Polizist, zu einem Personenkreis 
gehört, der von den Serben nach wie vor verfolgt 
wird. 

Mirgereilr von RAin Martina Flack, Essen 

Beschluß 
VG Berlin, Art. 6 I 2 GG, §§ 55 III, 69 
III 2 AuslG, 4 I RuScAG, 123 I 1 VwGO 
Duldung zur Durchführung eines Vater­
schaftsfeststellungsverfahrens in der BRD 
und eines Strafverfahrens 

1. Eine ausländische Mutter eines nichtehelichen 
Kindes hat Ampruch auf Duldung ihres Aufenthalts im 
Gebiet der BRD zur Durchfohrung des Vaterschaftsfest­
stellungsveifahrem gegen den deutschen Kindesvater. 

2. Aus öffentlichem Interesse ist einer Hauptbela­
stungszeugin for ein Strafveifahren wegen Förderung 
der Prostitution und schwerem Memchenhandel eine 
Duldung zu erteilen. 
Beschluß des VG Berlin vom 16.9.1996 -11 A 418.96-

Aus den Gründen: 
Die Antragstellerin brasilianischer Staatsangehörigkeit reisre im 
August 1995 in die Bundesrepublik Deutschland ein. Ihren An­
trag auf Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung, hilfsweise einer 
Duldung, wies das Landeseinwohneramt Berlin zurück. Gegen 
die Ablehnung der Aufenthaltsgenehmigung erhob die Antrag­
stellerin Widerspruch, gegen die Ablehnung der Duldung reichte 
sie Klage ein. Mir gleicher Post hat sie die Gewährung einstweili­
gen Rechtsschutzes hinsichtlich der Duldu~g beantragt. 

Ihr Antrag isr begründet. 
Die Anrragsrellerin hat glaubhaft gemacht, daß 

ihr mir der die Vorwegnahme der Hauptsache recht­
fertigenden überwiegenden Wahrscheinlichkeit eine 
Duldung nach den Bestimmungen des Ausländerge­
setzes rnsreht. Nach der im einsrweiligen Rechts­
schutzverfahren nur möglichen und geborenen sum­
marischen Prüfung der Sach- und Rechtslage kann 
di~ Antragstellerin die Erteilung einer Duldung 
schon deshalb beanspruchen, weil ihr nicht rngemu­
rer werden kann, vor dem Abschluß des Varerschafrs­
an~rkennungs- bzw. -fesrsrellungsverfahrens ihrer 
nichrehelich geborenen Tochter ausreisen zu müssen 
(1.). Darüber hinaus ist die weitere Anwesenheit der 
Anrragsrellerin im Bundesgebiet wegen ihrer Zeu-
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